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Im Zusammenhang mit der diesjährigen Präsentation der Kriminalstatistik ist in Medienberichten 
vor einer Überlastung der Kriminalpolizei und von wachsenden Rückständen in der Bearbeitung 
von Kriminalfällen gewarnt worden. Auch in anderen Kantonen wird über eine mögliche Pen-
denzenzunahme bei den Ermittlungsbehörden diskutiert. Als Problemfaktoren werden die zu-
sätzlichen Aufgaben der Staatsanwaltschaft (bei welcher die Kriminalpolizei angegliedert ist) 
aufgrund der neuen eidgenössischen Strafprozessordnung sowie die Zunahme von Delikten 
vermutet. 

Es ist von entscheidender Bedeutung für die Glaubwürdigkeit der Justiz und die generalpräven-
tive Wirkung des Strafrechts, dass bei Deliktsverdacht rasch Ermittlungen aufgenommen und 
falls angebracht Anklage erhoben wird. Falls die Kriminalpolizei, welche mit der eigentlichen 
Ermittlungstätigkeit betraut ist, über zu wenig Personal verfügt, ist dies nicht mehr sichergestellt, 
weshalb ein allfälliger Unterbestand früh erkannt und beseitigt werden müsste. 

Der Regierungsrat wird deshalb gebeten, die folgenden Fragen zur Personalausstattung der Kri-
minalpolizei zu beantworten: 

1. Wie präsentierte sich die Personalsituation der Kriminalpolizei vor Einführung der eidge-
nössischen Strafprozessordnung? 

2. Wie hat sich die Geschäftslast bei der Kriminalpolizei seit Einführung der eidgenössischen 
Strafprozessordnung am 1. Januar 2011 entwickelt? 

3. Hat die Kriminalpolizei aus Anlass der Einführung der eidgenössischen Strafprozessord-
nung zusätzliches Personal erhalten? Wenn ja, wie viele Stellen wurden geschaffen und in 
welchen Funktionen? 

4. Wie hat sich die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Strafanzeigen in den vergange-
nen Jahren (unterteilt in Deliktskategorien) entwickelt? In wie vielen Fällen wurde die Be-
arbeitung von Deliktsfällen bis zur Verjährung verzögert (unterteilt in Deliktskategorien)? 

5. Wie viele Fälle waren Ende 2010 und Ende 2011 pendent, und wie viele sind es heute, je-
weils aufgeteilt in die unterschiedlichen Deliktskategorien? 

6. Sieht der Regierungsrat aufgrund der Antworten zu den Fragen 1-5 einen zusätzlichen 
Personalbedarf für die Kriminalpolizei? Wie stellt sich der Regierungsrat zur Zahl von 
dreissig zusätzlichen Stellen, die von der Staatsanwaltschaft gemäss Medienberichten für 
die Kriminalpolizei verlangt werden, um die Geschäftslast bewältigen zu können? Ist der 
Regierungsrat bereit, beim Budget 2013 einen Mehrbedarf für die Kriminalpolizei zu be-
rücksichtigen? 
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